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1. § 1
Name/Bereich des Gemeindeverbandes

2. Der Verband führt den Namen SPD-Gemeindeverband Salzhemmendorf.

3. Er wird gebildet von den SPD-Ortsvereinen im Flecken Salzhemmendorf.

4. Sein Sitz ist der Flecken Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont.

5. § 2
Organe des Gemeindeverbandes

6. Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes

7. Vorstand des Gemeindeverbandes

8. § 3
Aufgaben des Gemeindeverbandes

9. Förderung der Zusammenarbeit aller SPD-Ortsvereine im  Bereich des Gemeindeverbandes.

10. Festlegung der Grundsätze, Koordinierung und Kontrolle der kommunalpolitischen Arbeit im Bereich des Gemeindeverbandes.

11. Stellungnahme zu bedeutsamen und politischen Fragen im Bereich des Gemeindeverbandes.

12. Koordinierung der politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten aller SPD-Orts-vereine im Bereich des Gemeindeverbandes.

13. Aktivierung, Förderung und Koordinierung der SPD-Arbeitsgemeinschaften im Bereich des Gemeindeverbandes.

14. Durchführung von gemeinsamen politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen in Verbindung mit den SPD-Ortsvereinen und den SPD-Arbeitsgemeinschaften im Bereich des Gemeindeverbandes. Diese stimmen ihre Veranstaltungen mit dem Gemeindeverband ab.

15. Durchführung von Veranstaltungen bzw. Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung der politischen Bildung im Bereich des Gemeindeverbandes.

16. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenwirken mit den SPD-Ortsvereinen im Bereich des Gemeindeverbandes.

17. Gewährung von Zuschüssen für die politische Weiterbildung der Kandidaten und Kandidatinnen bzw. Mandatsinhaber und Mandatsinhaberinnen der Ortsräte, des Gemeinderates und Kreistages im Bereich des Gemeindeverbandes. Die erforderlichen Mittel sind im Zusammenwirken mit den beteiligten SPD-Ortsvereinen im Wirtschaftsplan zu veranschlagen und aufzubringen.

18. Betrieb einer offiziellen Internet-Homepage des Gemeindeverbandes. In diese Homepage wird die Darstellung der SPD-Ortsvereine und der bestehenden SPD-Ar-beitsgemeinschaften im Bereich des Gemeindeverbandes integriert.

19. Herausgabe der Informationsschrift „Saalepost“ für den Bereich des Fleckens Salzhemmendorf, in unregelmäßigen Abständen oder bei Bedarf.

20. Vorbereitung und Organisation von Wahlen im Bereich des Gemeindeverbandes.

21. Aufstellung von Kandidaten/innen für die Wahlen des hauptamtlichen Bürger-meisters/der hauptamtlichen Bürgermeisterin und des Gemeinderates sowie die Benennung von Vorschlägen für Kandidaten/innen zur Kreistagswahl für den Bereich des Gemeindeverbandes. 

22. Wahrnehmung der Kassenführung nach § 5 der SPD Finanzordnung (§ 21 Abs. 3 des Bezirksstatuts) für die SPD-Ortsvereine im Bereich des Gemeindeverbandes.

23. Wahl von Delegierten für den Unterbezirksparteitag sowie die Wahl- und/oder Delegiertenkonferenzen zur Benennung von Kandidaten/innen zur Landrats-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europaparlamentswahl bzw. der entsprechenden Delegiertenkonferenzen zur Wahl von Delegierten für Konferenzen zur Aufstellung von Landeslisten zur Landtags-, Bundestags- und Europaparlamentswahl, wenn und soweit die Mitglieder der SPD-Ortsvereine im Gemeindeverband dazu berechtigt
oder aufgerufen sind.

24. Für die nach § 3 Ziffer 14 und 15 dieser Satzung für die SPD-Ortsvereine wahrzunehmenden Aufgaben übernimmt der Gemeindeverband die Rechte und Pflichten der ihm angeschlossenen SPD-Ortsvereine gegenüber dem SPD-Unterbezirk Hameln-Pyrmont und dem SPD-Bezirk Hannover.

25. § 4
Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes

26. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Gemeindeverbandes. Sie setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der SPD-Ortsvereine im Gemeindeverband.

27. Die Durchführung der Mitgliederversammlung wird durch eine eigene Geschäftsordnung geregelt, die jeweils durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird.

§ 5
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung beschließt über alle, die Interessen des Gemeindeverbandes berührenden, Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere die Richtlinien der Kommunalpolitik im Bereich des Fleckens Salzhemmendorf.

28. Zu den weiteren Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:

a. Die Entgegennahme von Berichten:

b. der/des Gemeindeverbandsvorsitzenden

c. der/des Finanzverantwortlichen des Gemeindeverbandes

d. der Revisoren des Gemeindeverbandes

e. der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters des Fleckens Salzhemmendorf soweit diese/dieser durch die SPD gestellt wird

f. der SPD-Fraktion im Rat des Fleckens Salzhemmendorf

g. der SPD-Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Foren im Bereich des Gemeindeverbandes

h. der SPD-Ortsvereine im Bereich des Gemeindeverbandes

i. der SPD-Fraktionen in den Ortsräten im Bereich des Gemeindeverbandes

29. Die Wahl des Gemeindeverbandsvorstandes gem. § 7 Ziffer 1 a bis f und der Revisoren des Gemeindeverbandes gem. § 10 Ziffer 1.

30. Die Beschlussfassung über die gestellten Anträge.

31. Die Nominierung der Kandidaten/innen für den Rat des Fleckens Salzhemmendorf, unter Berücksichtigung der Vorschläge des Gemeindeverbandsvorstandes und der SPD-Ortsvereine oder ihrer stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer/innen im Bereich des Gemeindeverbandes. 

32. Die Nominierung der Kandidatin/des Kandidaten für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters/der hauptamtlichen Bürgermeisterin im Flecken Salzhemmendorf.

33. Die Benennung von Bewerberinnen/Bewerbern für eine Kandidatur zur Wahl in den Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont, unter Berücksichtigung der Vorschläge des Gemeindeverbandsvorstandes und der SPD-Ortsvereine oder ihrer stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer/innen im Bereich des Gemeindeverbandes.

34. Die Wahl der Delegierten für den Unterbezirksparteitag und für Konferenzen zu denen der Gemeindeverband und/oder die SPD-Ortsvereine im Bereich des Gemeindeverbandes Delegierte zu entsenden haben. Dabei sind die Vorschläge des Gemeindeverbandsvorstandes und der SPD-Ortsvereine oder ihrer stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer/innen im Bereich des Gemeindeverbandes zu berücksichtigen.

35. § 6
Einberufung der Mitgliederversammlung

a. Ordentliche Mitgliederversammlung

b. Alle zwei Jahre findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, die vom Vorstand im 1. Quartal des entsprechenden Jahres einzuberufen ist. Der Termin ist im laufenden Terminkalender des Gemeindeverbandes enthalten und somit den SPD-Orts-vereinen bekannt. Die SPD-Ortsvereine weisen ihre Mitglieder frühzeitig auf diesen Termin hin.

c. Die Einladung mit Tagesordnung und Anträgen ist den Mitgliedern durch den Gemeindeverbandsvorstand spätestens zwei Wochen vor dem Termin zu übermitteln.

d. Anträge sind spätestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Gemeindeverbandsvorstand einzureichen. 

e. Antragsberechtigt sind der Gemeindeverbandsvorstand, die SPD-Orts-vereine, die SPD-Arbeitsgemeinschaften, die SPD-Mitglieder und bestehende Arbeitskreise und Foren im Bereich des Gemeindeverbandes.

36. Anträge aus der Mitte der Mitgliederversammlung (Initiativanträge) sind grundsätzlich nur aus aktuellem politischen Anlass zulässig. Sie bedürfen der Unterstützung von einem Fünftel der stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer/innen oder der Mehrheit der Ortsvereine im Gemeindeverband und werden nur behandelt, wenn sie schriftlich bei der Versammlungsleitung eingereicht werden und die stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer/innen einer Beratung mit Mehrheit zustimmen
a. Außerordentliche Mitgliederversammlung

b. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn der Gemeindeverbandsvorstand, vier SPD-Ortsvereine oder 1/5 der Mitglieder aller SPD-Ortsvereine des Gemeindeverbandes dieses fordern.

c. Die außerordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von sechs Wochen nach Antragstellung durchgeführt werden.

d. Für die Einladung gilt § 6 Ziffer 1 b entsprechend.

e. Zusätzliche Anträge, außer nach § 6 Ziffer 1 e, sind nicht gestattet.

f. Sonstige Mitgliederversammlungen

g. Zur Weitergabe politischer bzw. parteipolitischer Informationen und Beratung entsprechender Sachverhalte können weitere Mitgliederversammlungen
und Teilmitgliederversammlungen für einzelne Personengruppen oder bestimmte Bereiche innerhalb des Gemeindeverbandes einberufen werden.

h. Für diese gelten § 6 Ziffern 1 b und 1 e sinngemäß und entsprechend.

37. Bei jeder Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Vorsitzenden (Versammlungsleiter) und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Protokollführer ist in der Regel die/der Schriftführer/in oder ein von der Mitgliederversammlung gewähltes Mitglied.

38. § 7
Vorstand des Gemeindeverbandes

a. Der Gemeindeverbandvorstand setzt sich zusammen aus:

b. der/dem Vorsitzenden

c. zwei stellvertretenden Vorsitzenden

d. der/dem Verantwortlichen für das Finanzwesen

e. der/dem Schriftführer/in

f. den Beauftragten für besondere Aufgaben

g. der/dem Bürgermeister/in im Flecken Salzhemmendorf (soweit von der SPD gestellt)

h. der/dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Rat des Fleckens Salzhemmendorf

i. den Vorsitzenden der SPD-Arbeitsgemeinschaften im Bereich des Gemeindeverbandes

j. den Vorsitzenden der SPD-Ortsvereine im Bereich des Gemeindeverbandes als Beisitzern.

k. für die unter Ziffer 1 c und d kann auf Vorschlag des Gemeindeverbandsvorstandes bei Bedarf jeweils ein/e Vertreter/in gewählt werden.

39. Die Amtsinhaber/innen der unter Ziffer 1 a bis d aufgeführten Funktionen werden von der Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wählbar sind nur Mitglieder aus den SPD-Ortsvereinen im Bereich des Gemeindeverbandes. Sie bleiben im Amt bis ein/e Nachfolger/in gewählt worden ist.
40. Die Amtsinhaber/innen der unter Ziffer 1 e und j aufgeführten Funktionen werden von der Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes für die Dauer von zwei Jahren gewählt oder vom Vorstand des Gemeindeverbandes berufen und der nächstfolgenden Mitgliederversammlung zur Bestätigung vorgeschlagen. Es können nur Mitglieder aus den SPD-Ortsvereinen im Bereich des Gemeindeverbandes gewählt oder berufen werden. 

41. Die Amtsinhaber/innen der unter Ziffer 1 f bis i aufgeführten Funktionen nehmen kraft Amtes an den Sitzungen des Vorstandes teil. Für die/den Vorsitzende/n eines SPD-Ortsvereins der/die eine Funktion nach den Ziffern 1 a bis h wahrnimmt, wird vom entsprechenden SPD-Ortsvereinsvorstand ein anderes Vorstandsmitglied für die Wahrnehmung der Funktion nach Ziffer 1 ij benannt.

42. Für den Fall ihrer Verhinderung können für die Amtsinhaber/innen der unter Ziffer f bis ij aufgeführten Funktionen jeweils Vertreter/innen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Gemeindeverbandsvorstandes teilnehmen. 

43. Zu den Vorstandssitzungen kann der Gemeindeverbandsvorstand oder der/die Gemeindeverbandsvorsitzende Mitglieder, Funktionsträger/innen und Nichtmitglieder mit besonderer Fachkompetenz zur Beratung ohne Stimmrecht einladen.

44. In jedem Quartal ist mindestens eine Gemeindeverbandsvorstandssitzung einzuberufen. Hierzu lädt der/die Gemeindeverbandsvorsitzende schriftlich mit Angabe der Tagesordnung ein. Die Einladungen müssen den Gemeindeverbandsvorstandsmitgliedern mindestens zwei Wochen vor der Sitzung zugestellt werden. Zur Fristwahrung reicht die Übermittlung per Telefax oder Email aus. Die Sitzungstermine sind in den Terminkalender des Gemeindeverbandes aufzunehmen.

45. In dringenden Fällen verkürzt sich die Ladungsfrist auf 48 Stunden, ggf. ist telefonisch einzuladen.

46. Der geschäftsführende Gemeindeverbandsvorstand wird aus den Inhabern der Funktionen unter den Ziffern 1 a bis d und f bis g gebildet. Sitzungen des geschäftsführenden Gemeindeverbandsvorstandes sollen nach Möglichkeit monatlich stattfinden. Hierzu lädt der/die Gemeindeverbandsvorsitzende schriftlich per Email oder telefonisch ein. Die Angabe einer Tagesordnung ist nicht erforderlich. Eine Einladung ist entbehrlich, wenn sich die Mitglieder des geschäftsführenden Gemeindeverbandsvorstandes in einer Sitzung auf einen entsprechenden Termin verständigt haben.

47. Für die Protokollführung gilt § 6 Ziffer 4 sinngemäß und entsprechend.

48. Der/die Gemeindeverbandsvorsitzende und ihre/seine Stellvertreter/in(nen) vertreten den Gemeindeverband nach außen. Nach innen vertreten die stellvertretenden Gemeindeverbandsvorsitzenden den/die Gemeindeverbandsvorsitzende/n nur, wenn er/sie verhindert ist oder ein Geschäftsverteilungsplan des Gemeindeverbandsvorstandes eine entsprechende Vertretungsregelung enthält. 

49. Zeichnungsberechtigt für den Gemeindeverband ist der/die Gemeindeverbandsvorsitzende oder der/die Verantwortliche für das Finanzwesen des Gemeindeverbandes. Unterschriftsvollmachten bei Bank- und/oder Kreditinstituten können nur vom/von der Gemeindeverbandsvorsitzenden oder den stellvertretenden Gemeindeverbandsvorsitzenden gemeinsam oder einzeln mit der/dem Verantwortlichen für das Finanzwesen des Gemeindeverbandes erteilt werden. Dies gilt entsprechend und sinngemäß auch für die Eröffnung bzw. Schließung von Bankkonten und den Abschluss bzw. die Kündigung von Verträgen, mit denen laufende Verbindlichkeiten für den Gemeindeverband verbunden sind.

50. Für die Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs ist der/die Verantwortliche für das Finanzwesen allein zeichnungsberechtigt. Das gilt jedoch nicht für Zahlungen an den/die Verantwortliche/n für das Finanzwesen selbst; diese bedürfen einer Anweisung und Unterzeichnung durch den/die Gemeindeverbandsvorsitzende/n oder eine/n der stellvertretenden Vorsitzenden.

51. § 8
Aufgaben des Gemeindeverbandsvorstandes

52. Leitung des SPD-Gemeindeverbandes im Rahmen der Parteistatuten und Richtlinien.

53. Durchführung und Koordinierung der Wahlkämpfe im Flecken Salzhemmendorf.

54. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes.

55. Zusammenarbeit mit der SPD Ratsfraktion im Rat des Fleckens Salzhemmendorf durch die Bennennung von bis zu fünf stimmberechtigten Personen zur SPD-Rats-fraktion im Rat des Fleckens Salzhemmendorf. Der/die Gemeindeverbandsvorsitzende und seine/ihre Stellvertreter/in(nen) sind mit ihrer Wahl stimmberechtigte Mitglieder der SPD Ratsfraktion im Rat des Fleckens Salzhemmendorf. 

56. Aufstellung von kommunalpolitischen Richtlinien und Kommunalwahlprogrammen für den Bereich des Gemeindeverbandes.

57. Aktivierung und Unterstützung von SPD-Arbeitsgemeinschaften sowie bedarfsorientierte Bildung von  Arbeitskreisen und Foren im Bereich des Gemeindeverbandes.

58. Berufung bzw. Bestätigung und Abberufung der Vorsitzenden von SPD-Arbeits-gemeinschaften, Arbeitskreisen und Foren im Bereich des Gemeindeverbandes.

59. Vorbereitung und Durchführung von Mitgliederversammlungen des Gemeindeverbandes gem. § 6 dieser Satzung.

60. Aufstellung eines jährlichen Aktivitäten- und Terminplanes in Zusammenarbeit mit den SPD-Ortsvereinen und den SPD-Arbeitsgemeinschaften im Bereich des Gemeindeverbandes im letzten Quartal eines Jahres für das Folgejahr. In diesen Plan sind überregionale Aktivitäten und Termine aufzunehmen, wenn und soweit sie bekannt und für die Mitglieder in den Ortsvereinen des Gemeindeverbandes von Bedeutung sind. 

61. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes (§ 5 und 7 der SPD Finanzordnung) im letzten Quartal eines Jahres für das Folgejahr. Die SPD-Ortsvereine sind zu beteiligen, wenn sie zur (Mit-) Finanzierung für einzelne Veranstaltungen, Aktivitäten oder Maßnahmen des Gemeindeverbandes herangezogen werden sollen.

62. § 9
Finanzierung des Gemeindeverbandes

63. Sonderbeiträge der Mandatsträger/innen in der SPD-Ratsfraktion im Rat des Fleckens Salzhemmendorf und in den SPD-Fraktionen der Ortsräte sowie aller weiteren Funktionsträger (z. B.: Bürgermeister/in) im Bereich des Gemeindeverbandes im Rahmen der entsprechenden Empfehlungen des SPD-Bezirkes Hannover und/oder SPD-Unterbezirkes Hameln-Pyrmont.

64. Einnahmen aus Spenden, Erbschaften, Zuwendungen und Überschüssen aus Veranstaltungen, die durch Arbeitskreise und Foren erwirtschaftet werden.

65. Überschüsse aus Veranstaltungen, die durch SPD-Arbeitsgemeinschaften erwirtschaftet werden.

66. Ein Drittel der Überschüsse aus Veranstaltungen, die SPD-Ortsvereine im Auftrag des Gemeindeverbandes durchführen.

67. Über eventuelle Abgaben der SPD-Ortsvereine aus Beitragsmitteln entscheidet bei Bedarf die Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes.

68. § 10
Mittelverwendung des Gemeindeverbandes

69. Die Mittel des Gemeindeverbandes sind ausschließlich zur Finanzierung der Aufgaben des Gemeindeverbandes im Sinne dieser Satzung zu verwenden.

70. Die Mittel aus § 9 Ziffer 3 sind zweckgebunden für die jeweiligen SPD-Arbeits-gemeinschaften zu verwenden. Ausnahmen hiervon bedürfen eines Mehrheitsbeschlusses der Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes.

71. Die SPD-Ortsvereine können zur Deckung der Kosten, etwa bei erhöhten Ausgaben durch Wahlkämpfe oder Schulungsaufwand, entsprechend ihres Mitgliederbestandes oder Beitragsaufkommens herangezogen werden.

72. § 11
Revisoren des Gemeindeverbandes

73. Die Mitgliederversammlung wählt für den Bereich des Gemeindeverbandes mindestens drei Revisoren. Die Amtzeit beträgt zwei Jahre. Die direkte Wiederwahl ist nur zulässig, wenn sie während ihrer Amtzeit nicht tätig geworden sind.

74. Die Aufgaben der Revisoren für den Bereich des Gemeindeverbandes ergeben sich aus der SPD Finanzordnung.

75. § 12
Schlussbestimmungen

76. Diese Satzung kann nur von einer Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten geändert werden.

77. Anträge zur Abänderungen der Satzung können nur beraten werden, wenn sie innerhalb der in § 6 genannten Frist gestellt wurden.

a. Im übrigen gelten:

b. das Organisationsstatut der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) mit der Wahl-, Schieds- und Finanzordnung in der jeweils gültigen Fassung

c. das Organisationsstatut des SPD-Bezirks Hannover in der jeweils gültigen Fassung

d. die Richtlinien des SPD-Bezirks Hannover für die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten zu den Kommunalwahlen (nach § 23 des Status) in der jeweils gültigen Fassung.

e. die Richtlinien des SPD-Bezirks Hannover für die Tätigkeit der SPD-Fraktionen in Gemeinden, Landkreis (kreisfreien Städten) und der Region Hannover mit der Orientierungsliste für die Erhebung von Sonderbeiträgen gemäß § 2 Abs. 1 der Finanzordnung in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Statut SPD-Bezirk Hannover in der jeweils gültigen Fassung.

f. das Organisationsstatut SPD-Unterbezirkes Hameln-Pyrmont in der jeweils gültigen Fassung.

78. Soweit Bestimmungen dieser Satzung im Widerspruch zu den Bestimmungen der unter Ziffer 3 aufgeführten Statuten und Richtlinien stehen, gelten die Bestimmungen der übergeordneten Statuten und Richtlinien.

79. Soweit für SPD-Ortsvereine im Bereich des Gemeindeverbandes keine eigene Satzung vorliegt, gilt, soweit in dieser Satzung oder übergeordneten Statuten und Richtlinien keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, bis zur Verabschiedung einer solchen die Mustersatzung der SPD für ihre Ortsvereine in der jeweils gültigen Fassung.

80. Bestimmungen in Satzungen der SPD-Ortvereine im Bereich des Gemeindeverbandes dürfen nicht im Widerspruch zu Regelungen in dieser Satzung stehen.

Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung  zum 01. Januar 2006 in Kraft.

Diese Satzung wurde am 04. März 2006 von der Mitgliederversammlung beschlossen und durch den 1. Nachtrag in der Sitzung der Mitgliederversammlung am 24. Mai 2008 geändert.

Stand: 24.05.2008
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